
Umweltausschuss am 19.04.231

Abschluss der Unterschutzstellung

Schutzgebiete  in Ludwigshafen

Landschaftsschutzgebiet (LSG)

„Roßlache“
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Naturschutz-

schwerpunkte

Bestehende Schutzgebiete

Ca. 900 ha = 12%  

Geplant 

1,338 h  = 17,4 %



Ziele der Unterschutzstellung
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* Sicherung von 

Schwerpunktsgebieten für den 

Erhalt der Pflanzen- und Tierwelt im 

Bereich der Stadt 

* Sicherung von klimatisch 

bedeutsamen Räumen

* Sicherung von 
Erholungslandschaften
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Schutzstatus

"Gebiets-
bezeichnung"

Fläche (in 
ha)

Schutzzweck

Landschaftsschutz
gebiet                    

"Roßlache" 230 Schutz des Lokalklimas, 

Erholungsgebiet, 
Landschaftsbild

Das Gebiet der Roßlache umfasst im wesentlichen Ackerland. Seine größte 

Bedeutung liegt vor allem in seiner Funktion als "Umland im klimatologischen

Sinne" (DWD 1987 ff), Klimagutachten 2000, was sich vor allem durch seine 

verbessernde Wirkung auf das Lokalklima bestimmt. Das Gebiet dient zur 

Erzeugung und Weiterleitung von bioklimatisch günstigen Austauschströmungen. 

(...)

Der Nordosten der Roßlache umfasst den Bereich eines gültigen Bebauungsplanes 

(475a, "Roßlache Nord"), in dem die Anlage einer naturnahen

Erholungslandschaft vorgesehen ist. Hier wurden bereits erste Baumgruppen und 

Gebüsche angelegt.
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Grünentwicklung Leitbild

Maudacher

Bruch

Rehbachtal/ 

Kief´scher Weiher

Ebertpark/ 

Friedenspark

Grünzug 

Oppau/Edigheim

Schleusenloch

Roßlache

Willersinngebiet

Rhein-

promenade/ 

Stadtpark
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Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet 

„Roßlache“ der Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Aufbau der RVO

§ 1 Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet

§ 2 Geltungsbereich

§ 3 Schutzzweck

§ 4 Verbote, Genehmigungsvorbehalt und Ausnahmen

§ 5 Genehmigung

§ 6 Freistellung

§ 7 Ordnungswidrigkeiten

§ 8 Inkrafttreten



Weiteres Verfahren

Ort, Datum, Thema der Präsentation9

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fand mit Schreiben vom

04.04.2022 statt. Die Offenlage erfolgte vom 10.10.2022 bis 11.11.2022. Das

Gutachten von 1-13 bezüglich der Rechtmäßigkeit der Rechtsverordnung ging

am 27.02.2023 zu.

Nach Beteiligung von Umweltausschuss und dem Bau- und

Grundstücksausschuss kann die Rechtsverordnung durch Herrn Beigeordneten

Thewalt ausgefertigt werden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im

Amtsblatt und stellt den Verfahrensabschluss dar.

Das Unterschutzstellungsverfahren erfolgte gem. § 22 und 26 BNatSchG in

Verbindung mit §12 LNatSchG RLP
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